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— der Basis für die Anwendung der Normative 
sowie

— des Mindestbetrages der Nettogewinnabfüh
rung in Mark.

Nach erfolgter Prüfung und eventueller Verände
rung sind mit der Planauflage

— der Preisänderungsfonds und

— die Nettogewinnabführung (Mindestabfüh
rung)

zu bestätigen.

6.10. Für den Produktionsmittelhandel sind diese Fest
legungen sinngemäß anzuwenden.

7. Kontrolle über die Durchführung planmäßiger 
industriepreisänderungen

Die Staats- und Wirtschaftsorgane sind verpflich
tet, in ihrem Verantwortungsbereich eine strenge 
Kontrolle über die Einhaltung der Bestimmungen 
dieser Richtlinie auszuüben. Sie haben durch die 
Kontrolle im Rahmen ihrer Führungstätigkeit vor 
allem zu sichern, daß

— entsprechend den getroffenen Festlegungen die 
Einführung des fondsbezogenen Industrieprei
ses erfolgt

— ausgehend von der Analyse über die Entwick
lung der Selbstkosten, der Rentabilität und der 
Produktions- und Realisierungsbedingungen. 
Industriepreisänderungen beantragt bzw 
durchgeführt werden

— bei der Anwendung des Industriepreisregel- 
systems die festgelegte Obergrenze der Renta
bilität je Erzeugnisgruppe nicht überschritten 
sowie die festgelegte Untergrenze der 
Fondsrentabilität der VVB nicht unterschritten 
wird und

— der Preisänderungsfonds und die Gewinnände
rung aus Preisänderungen der Vorstufen rich
tig ermittelt werden.

Das Amt für Preise und seine Außenstellen kon
trollieren die Anwendung dieser Richtlinie durch 
die Betriebe sowie Staats- und Wirtschafts
organe.

In den Betrieben ist die Einhaltung der Bestim
mungen dieser Richtlinie von der Staatlichen Fi
nanzrevision bzw. von den Preiskontrollorganen 
der örtlichen Räte insbesondere im Rahmen von 
Prüfungen bei der Ausarbeitung der Volkswirt
schaftspläne und bei den Bilanzprüfungen zu 
kontrollieren. Im Ergebnis dieser Kontrollen sind 
solche Maßnahmen einzuleiten, die die Einfüh
rung des fondsbezogenen Industriepreises, die 
Durchführung der planmäßigen Industriepreisän
derungen und die Senkung der Selbstkosten unter
stützen.

8. Schlußbestimmungen

Diese Richtlinie tritt am 1. Juli 1968 in Kraft.
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Information über Auswirkungen der Industriepreis
änderung

<‘u S
r-s СОЯ 

C « ^ «и ьо << -r* n CUD а
о <

+ ./. + ./. + ./. -f- ./.

I. Auswirkungen bei den
Herstellern

1. auf Plankennziffern 
der Betriebe im eige
nen Verantwor
tungsbereich

2. auf Plankennziffern 
der Betriebe außer
halb des eigenen 
Verantwortungsbe
reiches
a) für VE-Z-Betrie- 

be nach VVB und 
gleichgestellten 
Organen ein
schließlich Impor
te und für VE ört
liche Betriebe 
nach wirtschafts
leitenden Orga
nen

b) für die Versor
gungswirtschaft 
insgesamt

3. auf nicht volkseigene
Betriebe insgesamt

4. Auswirkungen ins
gesamt

5. Auswirkungen auf •
PM-Handel der Her
steller *)

II. Aufgliederung der An
gaben It. Ziff. 1/4 nach
Erzeugnisgruppen

Erzeugnisgruppe......................
Erzeugnisgruppe ....... .............

H а 1 b r i  t t e r  
Minister ’) beim PM-Handel Veränderung des Umsatzes


